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Auswahlkriterien für das Schüleraufnahmeverfahren für das Schuljahr  

2026/2027  

Sehr geehrte Eltern, das Schüleraufnahmeverfahren - Klassenstufe 5 - für das 

Schuljahr 2026/2027 hat begonnen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere 

Oberschule entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass kein Rechtsanspruch auf den 

Besuch einer bestimmten Oberschule besteht. Insbesondere besteht kein Anspruch 

auf Aufnahme an der Oberschule, welche Ihre Anmeldung entgegengenommen hat. 

Ihr Recht als Eltern auf Aufnahme Ihres Kindes wird durch die an der jeweiligen Schule 

verfügbaren Ausbildungsplätze (Anzahl der Klassen und Schüler pro Klasse) begrenzt. 

Sollten demnach mehr Schüler angemeldet werden, als Aufnahmekapazitäten an der 

Schule vorhanden sind, ist die Durchführung eines Auswahlverfahrens nach 

sachgerechten Kriterien unerlässlich.    

Es werden für diesen Fall die folgenden Auswahlkriterien für die freien Plätze unter 

Berücksichtigung der Gewichtung bei inklusivem Unterricht und der Anzahl der zum 

Zeitpunkt der Aufnahmeentscheidung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht zu 

versetzenden Schüler sowie der anderweitig zugewiesenen Schüler in der nachfolgend 

genannten Reihenfolge und entsprechender Gewichtung herangezogen:   

1. Gemeindezugehörigkeit – Kinder, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 

Neukirchen/Erzg. haben,  

2. SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf, soweit die Inklusions- 

bedingungen an der Schule erfüllt werden, schwerbehinderte Schüler und 
zugewiesene DAZ-Schüler,  

3. ein Geschwisterkind wird auch im nächsten Schuljahr an unserer Schule  

unterrichtet,  

4. Dauer des Schulweges   

- ausschlaggebend ist die Wegedauer vom Hauptwohnsitz aus (im Falle 

des elterlichen Wechselmodells ist das arithmetische Mittel aus den jeweiligen 

Schulwegen zu bilden)   

- die Wegedauer ergibt sich für fußläufige Schüler aus der über ein 

öffentlich zugängliches Entfernungsermittlungstool (z. B. Google Maps) zu 

ermittelnden Wegstrecke, für deren Bewältigung drei Minuten je 200 Metern 

anzusetzen sind, und für Fahrschüler, für die gemäß der Satzung des 

zuständigen Verkehrsverbundes Anspruch auf eine erstattungsfähige 

Schülerbeförderung besteht bzw. - soweit Letztere keine sog. 

Mindestentfernungen regelt - für die gemäß Ziffer 3.1 der Gemeinsamen 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, des 



Sächsischen Staatsministeriums des Innern und des Sächsischen 

Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur  

Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern von einem unzumutbaren 
fußläufigen Schulweg ausgegangen wird, über das Fahrplantool des 
zuständigen Verkehrsverbundes,   

5. Zufallsprinzip (Losverfahren)   

kommt nur zur Anwendung, sofern an der Kapazitätsgrenze mehrere Anmel-   

dungen mit identischen Voraussetzungen vorliegen,   

 

Am 22. Mai 2026 werden die Aufnahmebescheide bzw. ggf. die Ablehnungsbescheide 

versendet.    

Sofern Ihr Kind nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens nicht an unserer Schule 

aufgenommen werden kann, erfolgt eine Umlenkung an eine andere Schule. Sie 

erhalten dann zeitgleich mit unserer Ablehnung von dort eine Aufnahmebestätigung. 

Die Anmeldeunterlagen werden von uns an die aufnehmende Schule versendet, so 

dass Sie Ihr Kind nicht noch einmal anmelden müssen. Obwohl wir in solchen Fällen 

in ständigem Kontakt mit den Schulen des Zweit- und Drittwunsches stehen, kann nicht 

garantiert werden, dass eine Aufnahme an einer der beiden Schulen erfolgen kann.   

Da Ihr Kind nur an der Schule am Aufnahmeverfahren teilnimmt, an der es unter 

Vorlage der Originalbildungsempfehlung angemeldet wurde, hängt eine Aufnahme an 

der Zweit- bzw. Drittwunschschule davon ab, ob dort nach Aufnahme der an dieser 

Schule angemeldeten SuS noch freie Plätze vorhanden sind.  

Sofern weder Zweit- noch Drittwunsch erfüllt werden können, besteht unser Ziel darin, 

für Ihr Kind eine Schule zu finden, die sich in einer angemessenen Entfernung zum 

Wohnort befindet, sodass der einfache Schulweg dorthin nicht mehr als 60 Minuten 

beträgt.  

Für den Fall, dass nach Herausgabe der Aufnahmebescheide wieder Schulplätze frei 

werden, wird von uns eine Nachrückerliste erstellt. Die Besetzung der freiwerdenden 

Schulplätze erfolgt dann entsprechend der Platzierung auf der Nachrückerliste. Für die  

Teilnahme am Nachrückverfahren reicht ein entsprechender schriftlicher (formloser) 

Antrag aus, mit dem Sie Ihren Willen bekunden, weiterhin Interesse an einem 

Schulplatz an unserer Schule zu haben.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

  

E. Grunwald  

Schulleiterin  

  

  


